
126 PHYSIOTHERAPIE 4|15

PHYSIORECHT

Auch aufgrund der teils geringen Vergütung
von Physiotherapeuten und auch Masseu-
ren stellt sich häufig die Frage, wer die Ko-
sten einer Fortbildungsmaßnahme trägt.
Angestellte Physiotherapeuten sowie Mas-
seure wenden sich dann gerne an ihren Ar-
beitgeber, ob dieser sich an den Kosten be-
teiligt oder für diese vollständig aufkommen
kann. Arbeitgeber haben nach Absolvierung
der Fortbildung oft einen unmittelbaren
Vorteil durch den besser qualifizierten The-
rapeuten, da höherwertige Leistungen ab-
gerechnet bzw. angeboten werden können.
Allerdings trägt der Arbeitgeber ungern die
Kosten der Fortbildung, weil er die berech-

tigte Befürchtung hat, dass er seinen Ar-
beitnehmer im weiteren Verlauf verlieren
kann und somit die Aufwendungen, welche
er für die Fortbildungen des Arbeitnehmers
getätigt hat, vergebens waren. Ein weiterer
zu klärender Punkt ist, ob der Arbeitnehmer
freigestellt werden muss, um an einer Fort-
bildung teilzunehmen. Eine weitere Frage
ist, ob die Freistellung bezahlt oder unbe-
zahlt zu gewähren ist. Dazu werden mehre-
re uneinheitliche Meinungen vertreten. In
den Bundesländern ist dies unterschiedlich
geregelt. In manchen Ländern besteht bei-
spielsweise Anspruch auf fünf Tage bezahl-
ten Bildungsurlaub im Jahr, wenn die Maß-

nahme gewisse Kriterien erfüllt. Um Strei-
tigkeiten aus dem Weg zu gehen, bieten sich
Fortbildungen an, welche sich maßgeblich
auf die Wochenenden verteilen. Durch die
Tatsache, dass arbeitslose Therapeuten rar
gesät sind, versuchen immer mehr Praxen
ihre Angestellten fester zu binden. Gerade
deshalb dürften sich immer mehr Arbeit-
geber dazu entscheiden, die Arbeitnehmer
entgeltlich freizustellen. Letztlich ist dies je-
doch eine Frage des Budgets, welches der
Arbeitgeber zur Verfügung hat. Mit den fol-
genden Ausführungen fällt es so manchem
Arbeitgeber dann vielleicht auch einfacher,
in Fortbildungen seiner Arbeitnehmer zu in-
vestieren.

Also widmen wir uns der Frage, wie der
Arbeitgeber den Gegenwert der finanziel-
len Aufwendungen auch für sich nutzbar
machen kann. Dies ist schließlich nur mög-
lich, wenn der fortgebildete Physiothera-
peut im Anschluss an die Fortbildung als Ar-
beitskraft noch für den Arbeitgeber zur Ver-
fügung steht. Wurde in der Vergangenheit
häufig der Ansatz vertreten, dass der Ar-
beitgeber eben "Pech" hat, wenn der Ar-
beitnehmer nach Absolvierung der Maß-
nahme den Arbeitsplatz wechselt, sollte
nach der aktuellen Rechtsprechung klar
sein, dass eine Rückzahlungsvereinbarung
getroffen werden kann. Der Arbeitnehmer
hat dann die Fortbildungskosten zu erstat-
ten, wenn er der physiotherapeutischen Pra-
xis seines Arbeitgebers nicht für einen be-
stimmten Zeitraum nach Absolvierung der
Fortbildungen zur Verfügung steht.

Sofern der Arbeitgeber regelmäßig den
identischen Arbeitsvertrag für mehrere Ar-
beitnehmer verwendet, kann der Arbeits-
vertrag rechtlich als allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB) eingeordnet werden.
Nach dem Bundesarbeitsgericht ist eine
Rückzahlungsvereinbarung in AGB nur
zulässig, wenn die Kostenerstattung auf den
Fall beschränkt ist, dass das Ausscheiden in
den Verantwortungsbereich des Arbeit-
nehmers fällt und die Fortbildung für die-
sen einen geldwerten Vorteil darstellt. Das
Ausscheiden wäre der Sphäre des Arbeit-
nehmers zuzuordnen, wenn dieser auf ei-
genen Wunsch kündigt oder durch sein Ver-

Rückforderung von Fortbildungskosten
durch den Arbeitgeber

Um auf dem hart umkämpften Markt bestehen zu können, müssen Physio-
therapeuten und Masseure nach Abschluss der Ausbildung Fort- undWeiter-
bildungen absolvieren. Dabei gibt es ein großes Spektrum an Fortbildungs-
möglichkeiten. Dieses beginnt bei Zertifikatskursen und endet bei Wellness-
kursen. Physiotherapeutenmit Zusatzqualifikationen sind gefragt und teils am
Markt rar gesät. Kaum ein Physiotherapeut verfügt inzwischen nicht über eine
odermehrere Zertifikate oder Fortbildungen. Zudem legendie Rahmenverträge
mit den Krankenkassen fest, dass ein Physiotherapeut Fortbildungspunkte
sammelnmuss. Eine solche Pflicht sollte ernst genommenwerden. Kommt der
Therapeut dieser Verpflichtung nicht nach, drohen unangenehme Sanktionen
durch die Kassen.



halten Grund zur Kündigung bietet. Ein
geldwerter Vorteil ist anzunehmen, wenn
die Fortbildung dem Physiotherapeuten die
Möglichkeit bietet, sich auf dem Arbeits-
markt eine bessere Position zu sichern bzw.
den beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.

Das Bundesarbeitsgericht entschied zu-
letzt, dass in einer Rückzahlungsklausel ge-
nau angegeben sein muss, welche Kosten
von der Erstattungspflicht umfasst sein sol-
len, damit die Regelung einer gerichtlichen
Kontrolle standhalten kann. Beispielsweise
reicht es nicht aus, dass Bezug genommen
wird auf die "entstandenen Aufwendungen
für die Weiterbildung, einschließlich der
Lohnfortzahlungskosten". Ergänzend muss
unbedingt angegeben werden, welche kon-
kreten Kosten gemeint sind und in welcher
Höhe diese anfallen. Ebenso muss die Be-
rechnungsgrundlage mitgeteilt und erläu-
tert werden, ob es sich um die Netto- oder
Bruttosumme handelt. Mögliche Kosten
könnten die Lehrgangs-, Fahrt-, Unterbrin-
gungs- oder Lohnfortzahlungskosten sein.
Gerichtlich wurde festgelegt, dass anson-
sten der Arbeitnehmer sein Zahlungsrisiko
nicht ausreichend abschätzen könne. Eine
pauschale Rückzahlungsklausel im Anstel-
lungsvertrag dürfte somit inzwischen nicht
mehr ausreichen, sondern im Einzelfall soll-
te für die konkrete Fortbildung eine Verein-
barung geschlossen werden.

Für wie lange die Bindungsdauer von
Rückzahlungsklauseln Bestand haben kann,
hat das Bundesarbeitsgericht derweilen
Richtwerte festgelegt. Die Bindungsdauer
steht in Abhängigkeit zur Dauer der Fort-
bildungsmaßnahme. Dabei wird angenom-
men, dass der Arbeitnehmer – wie es oft
praktiziert wird – während der Fortbildung
von der Arbeit unter Fortzahlung der Bezü-
ge freigestellt wird. Bei einer Lehrgangs-
dauer von bis zu 1 Monat ist eine Bin-
dungsdauer von 1/2 Jahr möglich. Bei bis
zu 2 Monaten Lehrgangsdauer ist die Bin-
dungsdauer maximal 1 Jahr. Bei einer Lehr-
gangsdauer von 3 bis 4 Monaten ist die Bin-
dungsdauer bis zu 2 Jahren statthaft. Bei ei-
ner Lehrgangsdauer von 1/2 bis 1 Jahr ist
die Bindungsdauer bis zu 3 Jahren und bei
einer Lehrgangsdauer von über 2 Jahren ist
die Bindungsdauer bis zu 5 Jahren gestat-
tet. Das Gericht legte zudem fest, dass die
Besonderheiten des Einzelfalls stets berück-
sichtigt werden müssten. Die genannten
Werte sollten jedoch einen guten Überblick
über die Werte schaffen, an welchen man
sich zu orientieren hat.

Eine mögliche Rückzahlungsvereinbarung
könnte wie folgt aussehen:
1. Der Arbeitnehmer nimmt vom 01.01.2015

bis zum 31.12.2017 an der Fortbildung
„Manuelle Therapie“ des Veranstalters VPT
teil. Die Teilnahme an der Fortbildung er-
folgt auf eigenen Wunsch des Arbeitneh-
mers und im Interesse seiner beruflichen
Fort- und Weiterbildung.

2. Der Arbeitgeber wird den Arbeitnehmer
unter Fortzahlung der Bezüge an den Ta-
gen von der Arbeit in der Physiothera-
piepraxis freistellen, an denen die Fort-
bildungsmaßnahmen stattfinden. Die
Lehrgangskosten bestehen aus der Teil-
nahmegebühr in Höhe von 1.600,00 €
brutto sowie An- und Abreisekosten in
Höhe von 250,00 € brutto. Die Kosten hier-
für trägt der Arbeitgeber.

3. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur
Rückzahlung der unter Ziffer 2 aufge-
führten Kosten sowie zusätzlich des für
die Dauer der Fortbildung gezahlten Ent-
geltes, jedoch wird ihm für jeden Monat
der Beschäftigung nach dem Ende der
Fortbildung 5 % des Gesamtbetrages mit
Ausnahme der Arbeitgeberanteile zu So-
zialversicherungen erlassen. Die hier ge-
troffene Rückzahlungsverpflichtung be-
steht nicht, wenn der Arbeitnehmer aus
Gründen, die nicht in seinem Verantwor-
tungsbereich liegen, ausscheidet.

Folglich bestehen durchaus rechtliche
Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber vor
nachteiligen Folgen zu schützen und Fort-
bildungskosten im Fall der Fälle zurückzu-
fordern. Dieser klare rechtliche Rahmen
kommt den Arbeitnehmern mithin auch zu-
gute, weil sich ein Arbeitgeber aufgrund der
rechtlichen Sicherheit eher dazu entschei-
den kann, sich an den Fortbildungskosten
zu beteiligen. Eine Regelung im Arbeitsver-
trag ist also sinnvoll, aber nach der aktuell-
sten Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts nicht mehr ausreichend. Demnach
sollte für jede Fort- und Weiterbildungs-
maßnahme eine individuelle, schriftliche
Vereinbarung – in Anlehnung an den obi-
gen Vorschlag – getroffen werden.
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